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RS OGH 1952/12/18 3Ob778/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1952

Norm

EO §36 Z3 Ac

Rechtssatz

Die Unterlassung von Einwendungen gegen die Kündigung bloß deshalb, weil der Hausverwalter ein Vergleichsanbot

zur Weiterleitung an den Hauseigentümer übernahm und dazu beruhigende Äusserungen, aber keine Zusagen

machte, stellt keinen Grund zur Klage nach § 36 Z 3 EO dar.
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